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  Veröffentlichungen der Stadtsparkasse Schwerte 
 
68.  Bekanntmachung 
  - Aufgebot eines Sparkassenbuches - 
 
„Das Sparkassenbuch Nr. 301 294 732, ausgestellt von der Stadtsparkasse Schwerte, wird hiermit für kraftlos erklärt.“ 
 
 
 
 
 
69.  Bekanntmachung 
  - Aufgebot eines Sparkassenbuches - 
 
„Das Sparkassenbuch Nr. 300 459 872, ausgestellt von der Stadtsparkasse Schwerte, ist verlorengegangen. Der Inhaber 
des Sparkassenbuches wird aufgefordert, binnen 3 Monaten vom Datum des Aufgebotes seine Rechte unter Vorlage 
des Sparkassenbuches bei der Stadtsparkasse Schwerte geltend zu machen, da andernfalls das Buch für kraftlos erklärt 
wird.“ 
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70.  Bekanntmachung 
 

Bekanntmachung über die Wahl der Schiedsperson für den Bezirk 1 (Schwerte-Ost/Schwerter-Heide) 
 
 
Der Rat der Stadt Schwerte hat in seiner Sitzung am 05.04.2000 als Schiedsperon für den Bezirk 1folgende Person 
gewählt: 
 
 

Herrn 
Raimund Schoppmann 

Gotenstr. 67 
58239 Schwerte 

 
 
Der Direktor des Amtsgerichtes Schwerte hat die Wahl von Herrn Schoppmann mit Beschluss vom 18.05.2000 gem. § 
4 des Gesetzes über das Schiedsamt in den Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen für die Dauer von 5 Jahren ab 
18.05.2000 bestätigt. 
 
Herr Schoppmann wurde am 31.05.2000 durch den Direktor des Amtsgerichtes Schwerte vereidigt. 
 
Die Wahl, die Bestätigung und die Vereidigung der o. g. Schiedsperson werden hiermit öffentlichbekannt gemacht. 
 
 
Schwerte, 07.06.2000 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
 
 
gez. Kluge 
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71.  Bekanntmachung 
 

Wahl der Schöffinnen und Schöffen für die Amtszeit 01.01.2001 bis 31.12.2004 
 
 
Die Vorschlagsliste für die Wahl der Schöffinnen und Schöffen für die Amtszeit vom 01.01.2001 bis 31.12.2004 liegt 
gem. § 36 Abs. 3 des Gerichtsverfassungsgesetzes GVG i. d. Z. von Montag, dem 26.06.2000 bis Montag, dem 
03.07.2000, zu Jedermanns Einsicht beim Rechtsamt der Stadt Schwerte, Schützenstraße 41, Zimmer 33, vormittags in 
der Zeit von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr, öffentlich aus.  
 
Gegen die Vorschlagsliste kann binnen einer Woche, gerechnet vom Ende der Auslegungsfrist, schriftlich oder zu Pro-
tokoll mit der Begründung Einspruch erhoben werden, dass in die Vorschlagsliste Personen aufgenommen worden 
sind, die nach § 32 GVG nicht aufgenommen werden durften oder nach §§ 33 u. 34 GVG aus persönlichen oder beruf-
lichen Gründen nicht aufgenommen werden sollten.  
 
Schwerte, 08.06.00 
 
Stadt Schwerte 
Der Bürgermeister 
 
In Vertretung 
 
 
 
gez. Kluge 
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